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1. Beiblatt 12. Dezember 1955 

193/A 

der Ahg. Dr. U ale t s, Dr. i i t t e r m,~ n n, D~. K r s u s, 
K 0 1> 1 e n i g und Genossen, 

betreffend eine Ergänzung des Bundes-Verfassungsgesetze~ • 

.... -.~ ... 
AnläBlich der Einberufung der außerordentlichen 1'agung des National­

rates für den 2. September 1955 ist die Frage aufgetaucht, ob auch in dem 

Fall, daß gemäß Ärt. 28 ~bs. 2 B-VG. von mindestens einem Drittel der 

Mitglieder des Nationalrates oder vom Bundesrat das Ve~langen nach Einbe­

rufungeiner uaßerordentlichen Tl'l.gung des Nationalrates gestellt wird, ein 

Vorsohlag der Bundesregierung gemäß Ärt. 67 Ahs. 1 B-VG. erforderlioh sei. 

, Diese Bestimmung besagt, daß alle Akte des Bundespräsidenten, soweit nicht 

verfassungsmäßig anderes bestimmt ist. auf Vorsohlag der" Bundesregierung 

(oder des von ihr ermächtigten Bundesministers) erfolgen. 

Obwohl ohneweiters der, Standpunkt vertreten werden kann, daß es ale 

eine anderweitige verfassungsmäßige BHstimmung anzusehen ist, wenn.1m 

.urt. 28 Abe. 2 die Einberufung einer außerordentliohen Tagung des National .. 
- • '. I 

rat~a auf Initiative Von 14i tgliedern des Nationalrates oder dee Bundes-, 

rates gewährleistet ist, soheint es, um tür die Zukunft jeden Zweifel BIo'IB'. 

zusohließen. angezeigt, in den Art. 28 Abs. 2 B-VG. eine diesbezügliohe 

ergänzende Bestimmung aufzunehmen • 

.D1eg,etert1gten Abgeordneten beantragen daher. 

Der Nationalrat wolle beschließen. 

B~ngesverfass~e~eseti 
" ; 

vo~ •••• , ••• ', •••• womit das Bundes-Vertassungsgeaetz in 

1929 abgeänd~rt wird. 

Der Natio:1alrat hat beschlossen. 

Art. 1e 

der Fassung von 

" 

\. 

~as Bundes~Verfassungsaeeetz in der Fassung von 1929. 13GBI. lir. 1/193', 
wird abgeändert wie folgt. , 

~rt, 28 4ba. 2 hat zu lautenI. 

n( 2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat auoh' zu auSerordent ... 
j \ 

liohen Tngungen einberufen. Wenn es die Bundesregierung oder mindestens ein 

Drittel der Mitglieder dee Nationalrates oder der Bundesrat verlangt .. ist 
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2. Beiblatt 

. der ~unde8präs1c1ent ve~f11ohtet. den Nationalrat bll1mn zwei .woohen zu 

a.in~r aliß~rordentl:ichEln ~agung einzuberu:t'en. Zur Einberufung einer außf;>l'­

ordentliohtiln Tagung auf Antrag von Mitglie<1ern d~s Nationalrates oder auf 

Antrag desBundesr~tes 1st ein VOl'Sohlag der Bundeeregi'~rung nicht er­

forderlioh. " 

Mi t der VOllzle.hung· diiises Bunde"vertassuD8:ases~_es ist die Bundes­

regi.erung betraut. 

~."I'.-..... 
In formaler Hins1cbt woll~der Antrag dem Aussob-uS für Verfassung 

und für Verwaltung.reform zugewiesen werden • 

...... ~ .... 

/ 
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